Europäische Union  -  Fakten und Daten

I. Einführung

Europäische Union ist eine einzigartige wirtschaftliche und politische Partnerschaft zwischen 27 demokratischen europäischen Ländern.

Die Länder, aus denen die EU besteht (ihre „Mitgliedstaaten“), bleiben unabhängige, souveräne Nationen. 

Die EU basiert auf vier  Freiheiten: 

• Freier Personenverkehr  -  alle EU-Bürger können sich frei innerhalb der Europäischen Union bewegen, hier wohnen und arbeiten

• Freier Warenverkehr  -  für Waren innerhalb der EU  gibt es keine Grenzkontrollen, keine Zölle. Dadurch ist  der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten einfacher geworden.

• Freier Dienstleistungsverkehr  -  jede Privatperson kann zwischen dem besten Handyanbieter, Stromversorger oder Versicherungsgesellschaft wählen.

• Freier  Kapitalverkehr  -  jeder EU-Bürger hat die Wahl, in welchem Land und bei welchem Kreditinstitut er sein Geld anlegen möchte. 

In der Europäischen Union werden die Menschenrechte und Bürgerrechte anerkannt und respektiert.

II. Erfolge der Europäischen Union

· Reisen und Handel ohne Grenzen

· der  Euro (die gemeinsame europäische Währung)

· sicherere Lebensmittel 

· ein besserer Umweltschutz

· ein höherer Lebensstandard in den ärmeren Regionen

· gemeinsames Vorgehen gegen Verbrechen und Terrorismus, 

· billigere Telefongespräche

· viele Möglichkeiten für ein Studium im Ausland

In die meisten EU-Mitgliedstaaten kann man ohne Pass und Grenzkontrollen reisen.

Die EU-Bürger können in anderen Mitgliedstaaten, in denen die Preise günstiger sind, ohne Beschränkungen einkaufen.  Der Euro – die einheitliche Währung – ermöglicht einen  Preisvergleich in allen Ländern. Reisen zwischen den Euro-Ländern ist einfacher, weil man Geld nicht umtauschen muss.

Der Wettbewerb im Binnenmarkt hat zu einer Verbesserung der Qualität und zu einer Senkung der Preise geführt. Telefongespräche, Internetzugang und Flüge sind billiger. 

Die EU-Vorschriften schützen die  Verbraucher vor fehlerhaften oder minderwertigen Produkten. Lebensmittel sind sicher.

EU-Bürger können in einem anderen EU-Land wohnen, arbeiten, studieren. 

III. Interessante Informationen

  •  EU zählt derzeit 27 demokratische Mitgliedsländer.

  •  EU-Mitgliedstaaten und Beitrittsjahr 

1952 Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande (Gründungsstaaten)

1973 Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich 

1981 Griechenland 

1986 Portugal, Spanien 

1995 Finnland, Österreich, Schweden 

2004 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern 

2007 Bulgarien, Rumänien

  •  Das ist die europäische Flagge. 
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Sie ist ein Symbol für die Einheit und für die Identität Europas. 

Der Kreis der goldenen Sterne steht für die Solidarität und Harmonie zwischen den europäischen Völkern.

Die Zahl der Sterne hat nichts mit der Anzahl der Mitgliedstaaten zu tun. Es gibt zwölf Sterne, weil die Zwölf traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit ist. Für die zwölf Sterne gab es eine Inspiration in der Religion. 
  •  die Hymne der Europäischen Union ist die Melodie der Neunten Symphonie Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude" 

   •  Europatag – 9. Mai 

Die Ideen der heutigen Europäischen Union wurden zum ersten Mal am 9. Mai 1950 in einer Rede des französischen Außenministers Robert Schuman dargestellt. 

Daher wird der 9. Mai als Europatag genannt.

  • Das Motto der EU „In Vielfalt geeint“ 

  •  Die Bevölkerung in den Ländern der EU umfasst  rund 500 Millionen Einwohner

  •  In der Europäischen Union werden 23 Sprachen als Amts- und Arbeitssprachen anerkannt.

   •  16 EU-Mitgliedstaaten haben Euro als offizielle Währung eingeführt, also 327 Millionen

      Menschen gehören zur Eurozone.
   •  Mehr als zwei Millionen junge Menschen lernen und studieren in einem anderen Mitgliedstaat,

      nehmen an verschiedenen EU-Programmen teil

IV. Wie funktioniert Europäische Union?

Institutionen der EU und Organe

Der Europäische Rat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der EU. Das ist das Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU). Sie versammeln sich viermal jährlich zu Treffen, die auch als EU-Gipfel bezeichnet werden. Der Europäische Rat ist eine übergeordnete Institution. Sie findet die entscheidenden Kompromisse zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten  und gibt Impulse für die weitere Entwicklung der Union.

Der Europäische Rat repräsentiert die EU-Mitgliedstaaten und bildet neben dem Rat der Europäischen Union (auch Ministerrat genannt) die zweite wichtige Institution der Europäischen Union. 

Der Europäische Rat tagt generell in Brüssel. 

Am Beschlussfassungsverfahren der EU  und am Mitentscheidungsverfahren  sind die drei wichtigsten Organe beteiligt:

♦ das Europäische Parlament (EP) vertritt  die europäischen Bürger und wird direkt von ihnen gewählt.

♦ der Rat der Europäischen Union vertritt die einzelnen Mitgliedstaaten.

♦ die Europäische Kommission sorgt für die Interessen der EU.

Dieses „institutionelle Dreieck“ erarbeitet die politischen Programme und Rechtsvorschriften für ganze EU.  

Die Kommission schlägt neue EU-Rechtsvorschriften vor, aber angenommen werden sie vom Parlament und vom Rat. 

Zwei weitere Einrichtungen spielen eine wichtige Rolle: 
♦ der Gerichtshof sorgt für die Einhaltung des europäischen Rechts

♦ der Rechnungshof prüft die Finanzierung  der Union.

Das Europäische Parlament wird von den Bürgern der Europäischen Union gewählt, um ihre Interessen zu vertreten. Seit 1979 werden die Europaabgeordneten von den Bürgern  direkt gewählt. 

Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt. Jeder EU-Bürger hat das aktive und passive Wahlrecht. 

Die letzten Wahlen fanden im Juni 2009 statt. Das Parlament vertritt  den demokratischen Willen der Bürger der Union (über 490 Mio. Menschen).  Dem gegenwärtigen Parlament gehören 736 Abgeordnete aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten an.

Die Sitzordnung im Plenum richtet sich nicht nach der Nationalität der Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEP), sondern nach ihrer Zugehörigkeit zu sieben Fraktionen. 

Die  Mitglieder des Europäischen Parlaments tagen in Brüssel und Straßburg. Es gibt 50 Mitglieder aus Polen.

Jerzy Buzek wurde am 14. Juli 2009 für zweieinhalb Jahre (bis Januar 2012)  zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt. 

Der Rat der Europäischen Union ist das wichtigste Entscheidungsgremium der EU.

Er vertritt die Mitgliedstaaten  und an seinen Tagungen nimmt je ein Minister aus den nationalen Regierungen der EU-Staaten teil.

Die Zusammensetzung der Ratstagungen hängt von den  behandelnden Themen ab (z.B. Außenbeziehungen, Wirtschaft und Finanzen, Justiz, Sozialpolitik, Gesundheit, Umwelt, 

Bildung, Jugend und Kultur usw.)

Der Rat hat unter anderen folgende Aufgaben:

· er verabschiedet europäische Rechtsvorschriften

· er sorgt für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten

· er schließt internationale Übereinkünfte zwischen der EU und anderen Staaten oder internationalen Organisationen ab

· er genehmigt den Haushaltsplan der EU

· er entwickelt  die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU

· er koordiniert die Zusammenarbeit der nationalen Gerichte und Polizeikräfte in Strafsachen

Der Vorsitz im Rat wechselt alle sechs Monate.

Je größer die Einwohnerzahl eines Landes ist, desto mehr Stimmen hat es. Die Zahl der Stimmen wird aber zugunsten der bevölkerungsschwächeren Länder angepasst. Polen besitzt 27 Stimmen.

Javier Solana ist Generalsekretär des Rates der Europäischen Union. 

Die Europäische Kommission ist ein Organ der Europäischen Union. Sie beschäftigt sich mit Aufgaben der Exekutive.  Sie hat auch noch weitere Funktionen, sie besitzt  das  Initiativrecht für die EU-Rechtsetzung.

Die Mitglieder der Kommission (umgangssprachlich als EU-Kommissare bezeichnet) werden von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten gewählt und vom Europäischen Parlament bestätigt. Sie sind unabhängig und sollen nur die gemeinsamen Interessen der Union, nicht die ihrer jeweiligen Herkunftsstaaten, vertreten. Sie werden für fünf Jahre gewählt. 

Die Sitzungen des Kommissionskollegiums finden meist einmal wöchentlich am Mittwochvormittag in Brüssel statt; die Kommissare können aber auch zusätzliche Termine vereinbaren.

Die Europäische Kommission besteht aktuell aus 27 Mitgliedern – ein Kommissar pro Staat. 

Sitz der Kommission ist Brüssel.

José Manuel Durão Barroso ist seit 2004  Präsident der Europäischen Kommission.

Folgende Einrichtungen sind auch von Bedeutung:

der Gerichtshof 

Er sorgt  dafür, dass das EU-Recht in allen EU-Mitgliedstaaten auf die gleiche Weise angewendet wird, so dass das Recht für alle EU-Bürger gleich ist. So sorgt er dafür, dass die nationalen Gerichte in der gleichen Frage nicht unterschiedlich urteilen.

Sein Sitz ist Luxemburg.

der Rechnungshof 

Er überprüft, ob die finanziellen Mittel der EU ordnungsgemäß und sinnvoll ausgegeben werden. Er kontrolliert die Einnahmen und Ausgaben.

Sein Sitz ist in Luxemburg.

Der Europäische Bürgerbeauftragte

Er untersucht Beschwerden und Klagen über Missstände in der Verwaltungstätigkeit der Organe und Institutionen der Europäischen Gemeinschaft.

Sein Sitz ist in Straßburg.

In der  Europäischen Union funktioniert auch Europol oder Europäisches Polizeiamt.

Das ist europäische Polizeibehörde mit dem Sitz in Den Haag. Sie koordiniert  die Arbeit der nationalen Polizeibehörden Europas im Bereich der  organisierten Kriminalität  und unterstützt den Informationsaustausch zwischen den nationalen Polizeibehörden.

V. Der Euro

Der Euro (€) ist  gemeinsame offizielle Währung in 16 Mitgliedstaaten  der EU. Diese Staaten bilden die Eurozone.

 Neben dem US-Dollar ist der Euro die wichtigste Währung der Welt.

 Die Einführung des Euro im Jahr 1999 markiert einen wichtigen Schritt in der europäischen Integration und zählt zu den größten Erfolgen der EU: 329 Millionen EU-Bürger verwenden  den Euro als Währung.

Zunächst wurde der Euro als virtuelle Währung für bargeldlose Zahlungen und Buchhaltungszwecke eingeführt.

Am 1. Januar 2002 wurde der Euro  in physischer Form als Banknoten und Münzen eingeführt.

Es gibt sieben Banknoten und acht Münzen.

Die Noten weisen in allen Ländern des Euro-Raums die gleiche Gestaltung auf. 

Die Münzen sehen auf einer Seite gleich aus, während die andere Seite landesspezifisch gestaltet ist.

Durch die verschiedenen Größen und Kontrastfarben sowie die Reliefmuster der Euro-Banknoten sind die Nennwerte – auch für Sehbehinderte – gut erkennbar. Die Noten gibt es von 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. In die Noten wurden Sicherheitsmerkmale eingearbeitet, wie z. B. Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und Hologramm, um Fälschungen zu verhindern.

Für die Münzen wurden auch  technische Spezifikationen entwickelt.

Die acht Münzenwerte sind 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 Euro und 2 Euro. Sie unterscheiden sich je nach Wert in Größe, Farbe und Stärke.

Das Euro-Zeichen – € – wurde durch den griechischen Buchstaben Epsilon (Є) inspiriert. 

Er steht auch für den Anfangsbuchstaben des Wortes „Europa“ im lateinischen Alphabet, während die beiden parallelen Linien durch das Zeichen Stabilität signalisieren sollen.

Bevor ein Mitgliedstaat den Euro einführen kann, muss er bestimmte Kriterien erfüllen. 

Das sind die so genannten „Konvergenzkriterien“ .

Dazu gehören:

·  Preisniveaustabilität (die Inflationsrate darf maximal 1,5 Prozentpunkte über der Inflationsrate der drei preisstabilsten Mitgliedsländer liegen)

·  Finanzlage der öffentlichen Hand (das jährliche öffentliche Defizit - Nettoneuverschuldung darf nicht mehr als 3 % des Bruttoinlandsprodukts betragen)

·  Wechselkurs

Die Vorteile des Euro 

· größere Auswahl und stabile Preise für Bürger

· mehr Sicherheit und zusätzliche Möglichkeiten für Unternehmen und Märkte

· verbesserte wirtschaftliche Stabilität und gesteigertes Wirtschaftswachstum

· besser integrierte Finanzmärkte

· stärkere Präsenz der EU in der Weltwirtschaft

· Zeichen einer europäischen Identität

VI. Lernen und Studieren

Die 27 EU-Mitgliedstaaten verfügen über zahlreiche Einrichtungen, an denen Qualifikationen erworben werden können, die in der ganzen EU anerkannt werden.

Im Rhamen von EU-Programmen können junge EU-Bürger in einem anderen EU-Land lernen, studieren und sich weiterbilden. Die Universität oder Hochschule, an der man  studieren möchte, muss die Lernenden aus einem anderen EU-Land zu den gleichen Bedingungen wie eigene Staatsangehörige zulassen.

Hunderttausende Lernende, Studierende und Wissenschaftler haben bereits die Vorteile längerer Auslandsstudienaufenthalte zu schätzen gelernt. 

Zu den beliebtesten EU-Programmen zählen:

· Comenius: für Schüler und Lehrer -  hier werden Projekte, die den Schulaustausch, die Schulentwicklung, das Bildungsniveau der Schulmitarbeiter, Schulassistenzzeiten fördern

· Erasmus: für Studenten und Dozenten -  Studierende können  einen Teil ihres Studiums bzw. ein Praktikum im Ausland machen. Das Programm unterstützt Kooperationsaktivitäten  zwischen Hochschuleinrichtungen in allen Teilen Europas. Es wendet sich nicht nur an Studenten, sondern auch an Hochschuldozenten, die im Ausland lehren möchten, sowie an Hochschulmitarbeiter, die sich im Ausland beruflich weiterqualifizieren möchten

· Leonardo da Vinci: Vermittlung von  Praktika und Austauschprogramme im Bereich der Berufsbildung.

· Sokrates: Soll über folgende Einzelprogramme die europäische Dimension des lebenslangen Lernens fördern:

- Lingua: für Sprachlehrer 

- Jugend: Jugendaustauschprogramm, durch das junge Menschen andere soziale Verhältnisse und ein anderes kulturelles Umfeld kennen lernen sollen.

- Der Europäische Freiwilligendienst (EVS) gibt jungen Menschen die Möglichkeit, bis zu einem Jahr in einem anderen Land zu leben und dort als Freiwillige an örtlichen Projekten mitzuarbeiten.

VII. Europass

Der Europass ist ein neuartiges Angebot und soll dem Einzelnen helfen, die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen in klar verständlicher und allgemein nachvollziehbarer Form auszuweisen und zu präsentieren, und zwar europaweit (d.h. in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den EFTA-/EWR-Staaten und in den Beitrittsländern);  mobil zu sein. 
Eingeführt wurde der Europass 2004 durch die Entscheidung  über ein einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen.

Der Europass beinhaltet fünf Dokumente: 

· den Europass-Lebenslauf 

· den Europass-Sprachenpass

· die Europass-Zeugniserläuterung

· den Europass-Diplomzusatz 

· den Europass Mobilitätsnachweis
VIII. EU-Terminologie

Acquis communautaire (Gemeinsamer Besitzstand):

Dieser französische Begriff heißt im Deutschen „gemeinschaftlicher Besitzstand“. 

Das bedeutet: „die EU in ihrem derzeitigen Zustand“ – oder die Rechte und Pflichten, die alle EU-Mitgliedstaaten teilen. Das sind  alle Verträge, Gesetze, Erklärungen der EU, alle internationalen Abkommen der EU und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs. 

Außerdem gehören zum „Acquis“ die Maßnahmen, die die Regierungen der Mitgliedstaaten im Bereich „Justiz und Inneres“ und in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ergreifen. Die „Annahme des Acquis“ bedeutet, die EU in ihrem derzeitigen Zustand zu akzeptieren. 

Bevor die Kandidatenländer der EU beitreten können, müssen sie den „Acquis“ annehmen und die Rechtsvorschriften der EU in ihre eigenen nationalen Rechtsvorschriften integrieren. 

Eurokrat: 

 Mitarbeiter der EU-Institutionen (Parlament, Rat, Kommission usw.). 

Euroland: 

Das ist ein nicht offizieller Spitzname für die offizielle Bezeichnung von  „Euroraum“ oder auch „Eurozone“. Dieses Gebiet besteht aus den EU-Mitgliedstaaten, die den Euro als ihre Währung eingeführt haben. Bisher sind dies Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern.

Euroskeptiker: 

Gegner der europäischen Einigung 

Eurotarif:

Als Eurotarif wird der neue Höchstpreis bezeichnet, den Mobilfunkbetreiber für eingehende oder ausgehende Handyanrufe im EU-Ausland in Rechnung stellen können.

EU-Verfassung: 

Fundament der EU - das sind vier Grundlagenverträge, in denen die Regeln festgelegt sind, nach denen sie handeln muss.  Im Jahr 2004 wurde ein „Verfassungsvertrag“ angenommen und unterzeichnet, der jedoch nie in Kraft trat. Grund dafür war der negative Ausgang der Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden.

GAP - Gemeinsame Landwirtschaftspolitik

Um sicherzustellen, dass Europa stets ausreichend mit Nahrungsmitteln zu bezahlbaren Preisen versorgt ist, wurde 1960 die Gemeinsame Landwirtschaftspolitik (GAP) eingeführt. 

Gemeinsamer Markt: 

Personen, Waren und Dienstleistungen sollten frei und ohne Grenzkontrollen oder Zollabgaben zwischen den Mitgliedstaaten zirkulieren können, als bildeten sie alle einen einzigen großen Staat. 

Kandidatenland:

Das ist ein Land, das einen Antrag gestellt hat, der EU beizutreten und das offiziell als Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union akzeptiert wurde. Gegenwärtig gibt es drei Kandidatenländer: Kroatien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und die Türkei. 

Bevor ein Kandidatenland der EU beitreten kann, muss es die Kopenhagener Kriterien erfüllen.

Kohäsion: 

Das bedeutet „zusammenhängen“. z.B. „Förderung der sozialen Kohäsion“ das heißt, die EU möchte gewährleisten, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft findet. Dabei setzt sie an verschiedenen Punkten an: beispielsweise bei der Bekämpfung der Armut, der Arbeitslosigkeit oder der Diskriminierung. Der so genannte „Kohäsionsfonds“ ist Bestandteil des EU-Haushalts. 

Mit Mitteln aus diesem Fonds werden Projekte finanziert, die zur Verbesserung des Zusammenhalts in der EU beitragen. So werden aus dem Fonds beispielsweise neue Straßen und Bahnverbindungen geschaffen,

Pfeiler der EU: 

Die Europäische Union trifft Entscheidungen in drei unterschiedlichen „Bereichen“ (Politikbereichen), die auch als die drei „Pfeiler“ der EU bekannt sind. 

· Der erste Pfeiler ist der „Gemeinschaftsbereich“

· Der zweite Pfeiler ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

· Der dritte Pfeiler ist die „Zusammenarbeit der Polizei- und Justizbehörden in Strafsachen“

Subsidiarität: 

Das „Subsidiaritätsprinzip“ bedeutet, dass EU-Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden müssen. 

Supranational:

Das bedeutet  „über der Ebene der nationalen Regierungen“.

Viele EU-Beschlüsse werden auf „supranationaler“ Ebene gefasst, in dem Sinne, dass sie die EU-Institutionen einbeziehen, auf die die EU-Mitgliedstaaten gewisse Entscheidungsbefugnisse übertragen haben. 

IX. Geschichte im Überblick

Zwölf wichtigste Ereignisse:

1951: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird von den sechs Gründermitgliedstaaten: Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden ins Leben gerufen

1957: Der Vertrag von Rom schafft die Grundlage für einen gemeinsamen Markt

1973:  Dänemark, Irland und  Vereinigtes Königreich treten der EWG bei.  Gemeinsame Politiken werden entwickelt

1979: Das Europäische Parlament wird zum ersten Mal direkt gewählt

1981: Als erstes Mittelmeerland tritt Griechenland bei

1986: Spanien und Portugal treten bei

1993: Der Binnenmarkt mit freiem Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr ist Wirklichkeit. 

1993: Der in Maastricht unterzeichnete Vertrag über die Entstehung der Europäischen Union tritt in Kraft

1995: EU hat zählt schon 15 Mitgliedstaaten

2002: Euro-Banknoten und -Münzen werden eingeführt

2004:  Die zehn neuen Mitgliedstaaten - Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik und Slowenien -, in denen insgesamt über 100 Millionen Menschen leben, treten der EU bei. 

2007: Rumänien und Bulgarien treten der EU bei

